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Mit dem Abschluß der Regierungskonferenz und der Vorlage der umfangreichen
Mitteilung „Agenda 2000"' durch die Kommission sind Mitte 1997 jene Etappen-
ziele passiert worden, die der Europäische Rat von Madrid im Dezember 1995 für
die Einleitung des Erweiterungsprozesses aufgestellt hatte. Die Beziehungen der
EU zu den zehn assoziierten und beitrittsuchenden Staaten Mittel- und Osteuropas
(MOE-10)2 standen deshalb ganz im Zeichen der „doppelten Reifeprüfung", näm-
lich die mittelfristige Erweiterungsfähigkeit der EU und die mittelfristige Beitritts-
fähigkeit der MOE-10 zu analysieren und zu beurteilen.3 Auf diese Weise löste die
EU die vier Jahre zurückliegende Forderung des Kopenhagener Gipfels ein, „daß
die künftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das nunmehr fest-
stehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen ist". Geringere Aufmerksamkeit
erhielten die weitaus weniger dynamischen Beziehungen der Europäischen Union
zu jenen Staaten Südosteuropas, die (bisher) nicht in den Beitrittsprozeß einbezo-
gen sind, sowie die Beziehungen zwischen der EU und den GUS-Staaten.

Amsterdam - ein Teilerfolg

Unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung kann der Amsterdamer Vertragsentwurf
nur teilweise überzeugen. Immerhin stellte der Europäische Rat fest, der Weg für
die Erweiterung sei nunmehr frei, jedoch blieben die Entscheidungen zur institu-
tionellen Reform deutlich hinter den Erwartungen und auch den definierten Ver-
handlungszielen zurück. Der Vertragsentwurf gibt eine Höchstzahl von 700 Abge-
ordneten des Europäischen Parlamentes vor. Gemäß dem Protokoll über die Organe
soll mit dem Inkrafttreten der ersten Erweiterung der Union der Kommission
jeweils ein Staatsangehöriger je Mitgliedstaat angehören, sofern zu diesem Zeit-
punkt die Stimmgewichtung im Rat in einer für alle Mitgliedstaaten annehmbaren
Weise geändert worden ist. Ein Jahr vor dem Zeitpunkt, zu dem die Zahl der Mit-
gliedstaaten zwanzig überschreitet, wird eine Regierungskonferenz einberufen, um
Zusammensetzung und Arbeitsweise der Organe umfassend zu prüfen. Das Proto-
koll ist vielfach in dem Sinne interpretiert worden, daß damit eine Vorentscheidung
für eine erste Erweiterungsrunde mit maximal fünf Staaten gefällt worden sei.
Jedoch lassen die Amsterdamer Formeln Interpretationsspielraum. Fest steht ledig-
lich, daß die institutionelle Reform erneut aufgeschoben wurde und der weitere
Reformkalender dringend einer politischen Klärung seitens der Regierungschefs
bedarf. Vor diesem Hintergrund fordert die Kommission in ihrer Agenda 2000 eine
raschere Gangart: Danach soll bereits geraume Zeit vor dem Jahr 2000 eine politi-
sche Entscheidung über die Stimmgewichtung im Rat und die Abgabe des zweiten
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Kommissionsmitgliedes durch die fünf größeren Mitgliedstaaten getroffen werden.
Auf diesen Zwischenschritt soll rasch nach 2000 eine Regierungskonferenz folgen,
um eine tiefgreifende Vertragsreform vorzunehmen, die „in jedem Falle zur gene-
rellen Einführung der Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit führen muß",4

damit eine substantielle Erweiterung erwogen werden kann. Die Effizienz und
Effektivität der Entscheidungsverfahren sicherzustellen, wird möglicherweise vita-
ler für das Funktionieren der größeren EU sein als die Zusammensetzung der Kom-
mission und Stimmgewichtung im Rat. Eine größere Union benötigt zudem fle-
xiblere Entscheidungsprozeduren, die dem Modell unterschiedlicher Geschwindig-
keiten aber gegebenenfalls auch unterschiedlichen Integrationsinteressen (zum Bei-
spiel opt outs) Rechnung tragen. Die Bestimmungen über die „engere Zusammen-
arbeit" in bezug auf den Gemeinschaftspfeiler und den Dritten Pfeiler könnten als
Instrument für eine politisch und wirtschaftlich heterogenere „Union der Zwanzig"
bereitgehalten werden. Die MOE-10 waren nicht zum Amsterdamer Gipfel gela-
den; ihre Regierungschefs und Außenminister wurden am 27. Juni 1997 zusammen
mit der Türkei und Zypern durch den EU-Vorsitz über die Ergebnisse informiert.

Agenda 2000 - all animals are equal?

Mit der rund dreizehnhundert Seiten umfassenden „Agenda 2000" legte die Kom-
mission am 15. Juli 1997 einen „Blockbuster zur Erweiterung"5 vor. Erstmals war
die Kommission am 23. November 1996 zu einem sogenannten Brainstorming
Seminar über die „Agenda 2000" zusammengekommen. Sie intensivierte danach
ihre Vorarbeiten, um den auf den Gipfeln in Florenz, Dublin und Amsterdam
bekräftigten Vorgaben des Europäischen Rates von Madrid nachzukommen. Die
Kommission sollte (1) so schnell wie möglich nach Ende der Regierungskonferenz
im Rahmen des Verfahrens über den Beitritt nach Art. 0 EUV einzelne Stellung-
nahmen zu den zehn zwischen März 1994 und Juni 1996 eingereichten Beitrittsan-
trägen vorlegen; (2) Analysen zu den Auswirkungen der Erweiterung auf die
Gemeinschaftspolitiken (Gemeinsame Agrar- und Strukturpolitik) und den Finanz-
rahmen der Union erstellen sowie (3) in einem sogenannten Gesamtdokument zu
horizontalen Fragen der Erweiterung und dem Erweiterungsszenario Stellung neh-
men. Diesen Auftrag hat die Kommission weit definiert und alle geforderten Doku-
mente in die „Agenda 2000" aufgenommen. Band I trägt den Titel „Eine stärkere
und erweiterte Union"6 und beginnt mit einer Vision für die Union nach dem Jahr
2000, auf die das sogenannte Gesamtdokument „Die Erweiterung als Herausforde-
rung" und ein Kapitel über den neuen „Finanzrahmen 2000-2006" folgen. Band II
der Agenda 2000 „Herausforderung Erweiterung" beinhaltet ein kurzes Kapitel
über die Intensivierung der Heranführungsstrategie und ausführliche Wirkungsana-
lysen. Auch die Stellungnahmen zu den Beitrittsanträgen werden als Teil der
Agenda 2000 bezeichnet. Das an Redundanzen reiche und verschachtelte Werk
stellt sich der Komplexität der Osterweiterung, indem es die Interdependenzen
zwischen Richtung und Tempo der EU-Reformen und Qualität und Tempo des Bei-
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trittsprozesses aufzeigt. Das Vorgehen zeigt einmal mehr, daß die Kommission die
Erweiterung als Teil eines umfassenden Reform- und Anpassungspaketes für die
EU und die MOE-10 ansieht.

Erste Reaktionen seitens der Mitgliedstaaten aber auch des Europäischen Parla-
mentes lassen erkennen, daß die Agenda 2000 zwar eine zentrale Grundlage für
die vom Luxemburger Gipfel im Dezember 1997 zu treffenden Entscheidungen
über den Einstieg in die Erweiterungsverhandlungen Anfang 1998 bildet, jedoch
keinesfalls das letzte Wort sein wird.7 Strittige Punkte betreffen die Auswahl und
Zahl der Kandidaten, mit denen Beitrittsverhandlungen eröffnet werden sollen,
Fragen der Finanzierung und der Gestaltung der Heranführungsstrategie. Das Inter-
esse der zehn Bewerberländer richtete sich verständlicherweise zunächst auf die
Empfehlung der Kommission, im Januar 1998 nicht mit allen, sondern nur mit
Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik und Slowenien8 Verhandlun-
gen über den Beitritt aufzunehmen. Ihre Abneigung gegenüber dem sogenannten
Startlinienmodell, aber auch andere Einschätzungen aus den Wirkungsanalysen
und Ländergutachten hatten Kommissionsvertreter in den Monaten nach dem Gip-
fel von Florenz bereits in der Öffentlichkeit anklingen lassen, so daß die
abschließende Mitteilung ohne wirkliche Überraschungen blieb. Allerdings fiel die
Entscheidung zwischen einer engen Erweiterung, die sich auf die drei Anfang Juli
auch zur NATO eingeladenen Länder Polen, Tschechien und Ungarn beschränkt
hätte, und einer mittleren Erweiterung, die auch Estland und Slowenien einbezieht,
erst auf dem letzten Konklave der Kommission am 10. Juli 1997. Welche Argu-
mente den Ausschlag für die Formel „5 plus 1 (Zypern)" gegeben haben, läßt sich
weder aus der Agenda 2000' selbst, noch aus anderen offiziellen Verlautbarungen
schlüssig ableiten. Die Kommission beharrt darauf, die fünf Länder ausschließlich
nach objektiven Kriterien und nicht etwa geopolitischen Gesichtspunkten ausge-
wählt zu haben. Die Entscheidung des Madrider NATO-Gipfels hatte in den Tagen
vor der Kommissionsentscheidung nochmals die Diskussion über mögliche Folgen
eines doppelten Zurückweisungsschocks in den weder von NATO noch EU berück-
sichtigten Ländern aufleben lassen. Vor allem die USA drängten, die baltischen
Staaten zu berücksichtigen. Die Kommission hatte immer wieder bekräftigt, es
handele sich um autonome, wenn auch komplementäre Erweiterungsprozesse von
NATO und EU, so daß keine kompensatorisch begründeten Entscheidungen über
die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen in Frage kämen.9

Differenzierte Stellungnahmen

Für die Avis genannten Ländergutachten nutzte die Kommission wohl nur in gerin-
gerem Maße die Antworten der Beitrittsaspiranten auf die im April 1996 versand-
ten Fragebogen, sondern stützte sich vor allem auf Angaben und Transformations-
berichte von OECD, Weltbank und Osteuropabank (EBRD) sowie Bewertungen
der Mitgliedstaaten und die Expertise anderer internationaler Organisationen und
NGOs.10 Bestandsaufnahmen und weiterführende Gespräche erfolgten im Rahmen
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des strukturierten Dialoges mit der Gruppe der MOE-10; darüber hinaus in den
bilateralen Assoziierungsinstitutionen (Rat, Ausschuß/Unterausschüsse, Gemisch-
ter Parlamentarischer Ausschuß), die 1997 mit Polen, Ungarn, Tschechien, der Slo-
wakei, Rumänien und Bulgarien bereits den vierten beziehungsweise dritten Jah-
reszyklus durchlaufen haben. Slowenien, das sein Europaabkommen erst am
15. Juli 1997 ratifizierte sowie die baltischen Staaten treffen sich regelmäßig mit
Kommission beziehungsweise EU-Ministern im Rahmen der Interims- beziehungs-
weise Freihandelsabkommen und der Arrangements für den politischen Dialog, die
bis zum Inkrafttreten der Europaabkommen gelten. Mit seinem Besuch in Bratis-
lava Ende Mai, also vor endgültiger Fertigstellung der Avis, beendete Kommissar
van den Broek seine Serie von Gesprächen über den Stand der Transformation im
Lichte der Beitrittskriterien mit den Regierungsspitzen der MOE-10."

In einer Gesamtbewertung der zehn Stellungnahmen kommt die Kommission zu
dem Ergebnis, daß derzeit kein Land die ökonomischen Kriterien einer Mitglied-
schaft in vollem Umfang erfüllt. Das Maß der Kriterienerfüllung fällt jedoch in
den MOE-10 sehr unterschiedlich aus. Mit Ausnahme der Slowakei erfüllen die
Bewerberländer die politischen Kriterien der EU-Mitgliedschaft, wobei weitere
Fortschritte bei der effektiven Ausübung der Demokratie und dem Minderheiten-
schutz erwartet werden. Die Slowakei hatte im Mai im Zusammenhang mit der
gescheiterten Durchführung eines Referendums über den NATO-Beitritt und die
Direktwahl des Präsidenten ein anschauliches Beispiel für die Mißachtung demo-
kratischer, rechtsstaatlicher Spielregeln geliefert und die Instabilität der Institutio-
nen dokumentiert, was ihre Aussichten deutlich verschlechterte.12 Während die
Kommission für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen eine positive Prognose
für die mittelfristige Erfüllung der wirtschaftlichen Kriterien für ausreichend hält,
müssen die politischen Kriterien bereits heute erfüllt sein. Gemäß dem Grundsatz
der Gleichbehandlung erstellte die Kommission ihre Avis aufgrund eines einheitli-
chen Kriterienkataloges, dessen Elemente aus den in Kopenhagen definierten Bei-
trittskriterien abgeleitet wurden. Der Hauptteil der Avis gliedert sich demgemäß in
die Kapitel (1) „Politische Kriterien" (Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschen-
rechte), (2) „Wirtschaftliche Kriterien" (wirtschaftliche Lage, Funktionieren der
Marktwirtschaft, Konkurrenz- und Leistungsfähigkeit im Binnenmarkt), (3)
„Fähigkeit zur Erfüllung der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtun-
gen", also Übernahme des Acquis (Vier Freiheiten; Innovation; Wirtschafts- und
Steuerfragen; sechs Politikbereiche u.a. Landwirtschaft; Wirtschaftlicher und sozia-
ler Zusammenhalt; Lebensqualität und Umweltschutz; Justiz und Inneres; Auswär-
tige Angelegenheiten inkl. GASP; Finanzielle Fragen). Das Kriterium (4) „Fähig-
keit der Verwaltungsstrukturen zur Umsetzung des Acquis" stützt sich auch auf
eine entsprechende Forderung des Europäischen Rates in Madrid sowie auf die
Ziele und Erfahrungen bei der Umsetzung des Weißbuches über die Integration der
MOE-10 in den Binnenmarkt. Die Einzelabschnitte der Kapitel, die in etwa den
Zuständigkeiten der 24 Generaldirektionen der Kommission entsprechen, enthalten
Zwischenbewertungen über die mittelfristig (Zeitraum von fünf Jahren) zu erwar-

234 Jahrbuch der Europäischen Integration 1996/97



Mittel- und Osteuropa

tende Fähigkeit der Übernahme des betreffenden Acquis, wobei die Umsetzung der
Europaabkommen und des Weißbuches einen wichtigen Gradmesser abgeben. Dies
ermöglicht einen differenzierteren Leistungsvergleich zwischen den MOE-10.

Der Schlußteil der Avis bringt eine Zusammenfassung der Einzelbewertungen
und eine abschließende Empfehlung, die Beitrittsverhandlungen zu eröffnen (im
Falle Estlands, Polens, Tschechiens, Ungarns und Sloweniens) beziehungsweise
Verhandlungen unter bestimmten Bedingungen zu eröffnen, nämlich „sobald genü-
gend Fortschritte bezüglich der Erfüllung von Mitgliedschaftsvoraussetzungen
gemacht sind" (im Fall der Slowakei, Bulgariens, Lettlands, Litauens und Rumäni-
ens). Allerdings hat die Kommission an keiner Stelle der Agenda 2000 ein Ran-
king oder eine Positiv- und Negativliste der Kandidaten aufgestellt, was den offe-
nen Charakter des inklusiven Erweiterungsprozesses unterstreichen soll. Ein Ran-
king hätte je nach Prüfkriterium eine unterschiedliche Länderliste zur Folge.13

Generelle Schwächen stellte die Kommission zum Beispiel in den Bereichen
Umwelt, Verkehr, Infrastruktur und administrative Fähigkeiten fest. Hinzu kom-
men aus EU-Sicht Querschnittprobleme, wie das erhebliche Wohlstandsgefälle
(selbst in den „reichsten Ländern", Slowenien und Tschechien, entspricht das BIP
pro Kopf nur etwa 59% beziehungsweise 55% des EU-Durchschnittes, Estland nur
23%), das große Gewicht des Agrarsektors und sogenannter sensibler Sektoren wie
Stahl oder Textil, die bereits in der Assoziierungsphase Marktabschottungen der
EU veranlaßten sowie die Fähigkeit, dem Konkurrenzdruck im Binnenmarkt stand-
zuhalten.14 Diese und weitere Bereiche werden ausführlich unter dem Gesichts-
punkt der Auswirkungen auf die Gemeinschaftspolitiken im Teil Wirkungsanalyse
unter die Lupe genommen.15 Die Kommission will dem Europäischen Rat erstmals
Ende 1998 Jahresberichte über Qualität und Tempo der Beitrittsvorbereitung vorle-
gen, so daß im Prinzip jederzeit Verhandlungen mit einem entsprechend erfolgrei-
chen Land beginnen könnten. Die Stellungnahmen begnügen sich nicht mit
Momentaufnahmen, sondern präsentieren eine Entwicklungsprognose. Deshalb
sind sie nicht nur im Detail, sondern auch hinsichtlich der verwandten Daten
angreifbar.16 Die Entwicklung der letzten Jahre zeigte, wie gerade die Anhänger
des Startlinienmodelles17 betonen, daß die Dynamik des Transformationsprozesses
und die Anpassungserfolge nur sehr schwer zu kalkulieren sind. Intransparent ist
die Gewichtung der Zwischenbewertungen vor allem in den Kapiteln „Wirtschaft-
liche Kriterien" und „Acquis-Übernahme". Von einem grundsätzlichen Standpunkt
aus betrachtet sind auch die interpretationsoffenen Kopenhagener Kriterien hinter-
fragungswürdig. Die Kommission hat sich mit der Agenda 2000, wie es ihres Amtes
ist, als Verteidigerin des Gemeinschaftsinteresses erwiesen.

Finanzierbare Osterweiterung ?

Ausgangspunkt der Überlegungen der Kommission ist, daß der Erweiterungspro-
zeß unumkehrbar ist und fundamentale europäische Interessen widerspiegelt. Die
Errungenschaften von vierzig Jahren Integration dürften jedoch durch die Erweite -
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rung nicht gefährdet werden. Im Falle einer Erweiterung der EU um die MOE-10
würde die Bevölkerung von 370 Millionen auf 500 Millionen wachsen, das BSP
der Union jedoch nur um rund 5%. Eckpunkte und zentrale Aussagen der Auswir-
kungsstudien sind: Eine aufkommensneutrale Finanzierung der Erweiterung ist im
Zeitraum 2000-2006 möglich, vorausgesetzt, daß nicht alle zehn Bewerber zum
gleichen Zeitpunkt beitreten, sondern in mehreren Wellen. Ein neuer Beschluß über
das EU-Finanzierungssystem ist nicht notwendig und die Eigenmittelobergrenze
soll weiterhin maximal 1,27% des BSP betragen. Das durchschnittliche Wachstum
innerhalb der EU wird mit 2,5% und in den MOE-10 mit 4% veranschlagt. Die
Rechnung geht allerdings nur auf, wenn die Struktur- und die Agrarpolitik refor-
miert und im Hinblick auf neu hinzukommende Nettoempfänger neu justiert wer-
den. Dafür unterbreitet die Kommission Vorschläge, die die herkömmlichen
Systeme nur modifizieren, aber keinen radikalen Kurswechsel einleiten. In gewis-
sem Sinne folgt die Kommission dem Madrider Gipfel, der das Leitbild der „schritt-
weisen und harmonischen Integration" der MOE-10 aufstellte. So liest sich das
Kommissionsdokument bereits als ein Kompromißpaket, das einen gemeinsamen
Nenner für divergierende Interessen ausloten will. Die Kommission entsprach zum
Beispiel der massiven Forderung Spaniens, daß ein Kohäsionsland auch dann Mit-
tel aus dem Kohäsionsfonds erhalten soll, wenn es sich bereits für die dritte Stufe
der Währungsunion qualifiziert hat. Die Strukturpolitik soll wie bisher 0,46% des
BSP der Union beanspruchen, die Förderpolitik jedoch gestrafft werden, so daß
die „förderfähige Bevölkerung" in der EU statt bisher 51% nur noch 35-40% aus-
machen wird und die Zielregionen von sieben auf drei und die Gemeinschafts-
initiativen von 14 auf drei reduziert werden. Dafür stehen 2000-2006 inklusive
Kohäsionsfonds zirka 275 Mrd. ECU im EU-Haushalt bereit. Die Gemeinsame
Agrarpolitik soll auf der Linie der Mac Sharry Reformen von 1992 zugunsten der
direkten Einkommensbeihilfen und einer stärkeren Orientierung an den Weltmarkt-
preisen umgebaut werden. Beide Reformen werden die Mitgliedstaaten in unter-
schiedlicher Intensität treffen und deshalb Verteilungskonflikte in und zwischen
Mitgliedstaaten hervorrufen. Im Rahmen der Struktur- und Heranführungshilfe
sind für die MOE-10 im Zeitraum 2000-2006 etwa 45 Mrd. ECU im Haushalt der
EU vorgesehen. Sobald ein Beitritt wirksam geworden ist, sollen die Regeln der
Strukturpolitik angewandt werden, jedoch aus Gründen der unterstellten Absorpti-
onsfähigkeit generell auf 4% Anteil am BSP des Neumitgliedes begrenzt werden.

Die Kommission konzediert, daß die Bewertung der Erweiterungsauswirkungen
von zahlreichen unwägbaren Faktoren abhängt. Sie nennt unter anderem die wirt-
schaftliche Entwicklung der EU, den Erfolg der WWU, die Wirtschaftsentwick-
lung der Beitrittsländer, das internationale Umfeld, die weltweiten Agrar- und Ener-
giepreise, die rechtzeitige Durchführung der neuen institutionellen Regelungen der
EU sowie die künftige Form der Gemeinschaftspolitiken. Konkreter auf den Bei-
trittsprozeß bezogen sind die Faktoren Zeitpunkt und Reihenfolge der Beitritte,
Anstrengungen vor dem Beitritt sowie Art und Dauer von befristeten Übergangs-
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maßnahmen.18 Zu diesen Fragen hat die Kommission keine konkreten Überlegun-
gen und Zeitpläne vorgelegt.

Intensivierte Heranführungsstrategie - alte und neue Instrumente

Die Kommission will die in Essen 1994 beschlossene Heranführungsstrategie inten-
sivieren und renovieren. Das neue Instrument der „Beitrittspartnerschaften"
erscheint noch sehr reißbrettartig. Es ist daran gedacht, einen einheitlichen und
übergreifender Rechtsrahmen für die Aktivitäten der MOE im Hinblick auf den
Beitritt zu schaffen. Die Kommission kündigt an, mit den Beitrittskandidaten natio-
nale Konvergenzprogramme mit verbindlich definierten Umsetzungszielen und
Zeitplänen sowie die seitens der EU gewährte finanzielle und technische Unterstüt-
zung jährlich festzulegen. Neben diesen Beitrittspartnerschaften bleiben die Euro-
paabkommen bestehen, in deren Rahmen nicht nur die Umsetzung und Probleme
der Assoziierung, sondern des gesamten Heranführungsprozesses geprüft und erör-
tert würden. Die Öffnung von Gemeinschaftsprogrammen, die in Zusatzprotokol-
len zum Europaabkommen geregelt werden, soll endlich beschleunigt werden.
PHARE bleibt auch in der intensivierten Heranführungsstrategie, für die jährlich
etwa 3 Mrd. ECU aus mehreren Töpfen bereitgestellt werden, das wichtigste Finan-
zierungsinstrument. Es soll jedoch allmählich eine strukturfondsähnliche Ausrich-
tung erhalten, was die Finanzkontrolle und administrative Leistungskraft der MOE-
Länder vor erhebliche Probleme stellen dürfte. Ohnehin mußte die Kommission
die Kritik des Rechnungshofes19 an der Vergabepraxis, dem mangelhaften Mana-
gement und der Effizienz des PHARE-Programmes zur Kenntnis nehmen. Kom-
missar van den Broek hatte Anfang 1997 eine substantielle Reform angekündigt.20

Danach sollen umfangreichere Projekte statt viele Kleinprojekte gefördert werden,
und vorzüglich solche, die zur „Verstärkung der institutionellen und administrati-
ven Kapazität" und „Anpassung der Unternehmen an die Gemeinschaftsnormen"
in den MOE-10 beitragen. Der Strukturierte Dialog, der einen Eckpunkt der Esse-
ner Heranführungsstrategie bildete, soll nach dem Willen der Kommission abge-
schafft werden, da angesichts von Europaabkommen, Beitrittspartnerschaften und
Beitrittsverhandlungen für den Gemeinschaftspfeiler kein Bedarf an einem zusätz-
lichen multilateralen Dialog bestehe (und vielleicht auch keine Zeit). Im Rahmen
des strukturierten Dialoges haben nach den inkrementalistischen Reformen vom
Februar 1996 zwischen Juli 1996 und Juni 1997 insgesamt zehn Sektortreffen,
zwei Treffen des Allgemeinen Rates und zwei Treffen der Justiz- und Innenmini-
ster mit ihren MOE-Kollegen stattgefunden. In dürren Worten greift die Kommis-
sion den ursprünglich von der französischen Regierung eingebrachten Vorschlag
auf, eine Europa-Konferenz zur Begleitung des Erweiterungsprozesses auf höch-
ster Ebene einzuberufen. Sie soll jedoch nur Materien der intergouvernementalen
Zusammenarbeit (2. und 3. Pfeiler) behandeln. Zudem konzipiert die Kommission
die Europa-Konferenz nicht als Teil der Heranführungsstrategie und somit auch
nicht als spezifisches Instrument der Osterweiterung. Die Idee, die Europa-Konfe-
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renz in demonstrativer Weise als Teil einer Auffangstrategie für die Länder außer-
halb der „short-list" der EU aufzuwerten, fand in dem pragmatischen Ansatz der
Kommission keinen Platz. Die Formel, daß an den jährlichen Treffen mit den
Staats- und Regierungschefs „alle europäischen Länder, die für einen Beitritt in
Frage kommen und über ein Assoziationsabkommen mit der Union verbunden
sind" teilnehmen, programmiert unter den Mitgliedstaaten eine Kontroverse über
die Einbeziehung der Türkei und Zyperns. Das hatte bereits das informelle Treffen
der Außenminister in Appeldoorn am 17. März 1997 gezeigt. Für den gesamten
Erweiterungsprozeß könnte sich die Verquickung mit der unbehaglichen Frage der
Behandlung der Türkei und dem latenten Zypern-Konflikt als Quelle für Störfeuer
und Blockademöglichkeiten erweisen. Generell dürfte das „Pingpong der Hoffnun-
gen und Befürchtungen"21 in der EU und den MOE-10 auch nach Vorlage der
Agenda 2000 weitergehen.

Regionaler Ansatz für Ex-Jugoslawien - im Planungsstadium

Mit Blick auf die außerhalb des Assoziierungsraumes gelegenen Staaten Albanien,
Kroatien, BR Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien bestätigte der
Rat am 26. Februar 1997 die Bedeutung des „regionalen Ansatzes". Über die voll-
ständige Implementation des Abkommens von Dayton hinaus sollen weitere Ver-
trags-Instrumente zur Förderung politischer Stabilität und wirtschaftlicher Ent-
wicklung eingesetzt werden. Der Rat stellte fest, daß die Beziehungen zu Alba-
nien, (präferentielles Handels- und Kooperationsabkommen mit Perspektive Asso-
ziierungsabkommen) und Mazedonien (präferentielles Kooperationsabkommen
inklusive Finanzprotokoll) vergleichsweise weiter entwickelt sind. Allerdings
erlebte der albanische Reformprozeß, den die EU mit der höchsten Pro-Kopf För-
derung von MOE-Staaten unterstützt, im Frühjahr 1997 einen erheblichen Rück-
schlag, als das Land mit den Turbulenzen um Hunderttausende geprellte Spekulan-
ten in eine arge Krise geriet. Die EU strebt vertragliche Beziehungen mit Kroatien,
Bosnien-Herzegowina und der Bundesrepublik Jugoslawien an, die eine starke,
gradualistisch gestaltete politische Konditionalitätskomponente haben sollen. Für
den Einstieg werden Handels- und Kooperationsabkommen vorgesehen, die aller-
dings durch spezifische, über rein wirtschaftliche Inhalte hinausgehende Elemente
angereichert werden könnten. Das überragende politische Interesse der EU und ihr
Bemühen um ausreichende Kontroll- und Sanktionsmacht im Prozeß intensiverer
Beziehungen verdeutlichen die vorgeschlagenen Vertragselemente - Koppelung
von regionaler Kooperation und EU-Finanzmitteln, von verstärkter grenzüber-
schreitender Kooperation und Handelskonzessionen sowie eine Suspendierungs-
klausel für den Fall des Verstoßes gegen die Prinzipien der Demokratie, Menschen-
und Minderheitenrechte, die in allen EU-Verträgen mit Drittstaaten niedergelegt
sind. Außerdem erwägt die EU eine sogenannte Evolutionsklausel und eine sepa-
rate Erklärung über den politischen Dialog. Die EU erwartet, daß die Verhandlun-
gen einer längeren Sondierungsphase bedürfen und kaum mit einem parallelen Ver-
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handlungsverlauf zu rechnen ist. Aufgrund der nur langsamen Fortschritte bei der
Umsetzung der zivilen Aspekte des Dayton-Abkommens in Bosnien und Herzego-
wina und der „nur langsamen Fortschritte in Richtung auf eine echte Demokratie
und die Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten in der Bundesrepublik
Jugoslawien"22 sind wesentliche Voraussetzungen für eine vertragliche Annähe-
rung und die Perspektive engerer Kooperation derzeit nicht erfüllt.

Partnerschaft und Kooperation

Im Vergleich zu den spannungsreichen Beziehungen Rußlands zur NATO wurden
die Beziehungen zur Europäischen Union nicht durch die Erweiterungsdebatte
belastet. Die russische Führung betrachtet die Integration mittel- und osteuropäi-
scher Staaten in die EU gelassen bis wohlwollend; das galt bislang auch für einen
EU-Beitritt der drei baltischen Staaten.23 Die EU stellte klar, daß auch eine verzö-
gerte Unterzeichnung der Grenzverträge zwischen Rußland und Litauen bzw. Est-
land, den Erweiterungsprozeß gegenüber den baltischen Staaten nicht aufhalten
wird. Als Signal an Moskau ist sicherlich auch zu verstehen, daß die Kommission
allen baltischen Staaten attestierte, die politischen Beitrittskriterien zu erfüllen,
auch wenn sie eine raschere Einbürgerung russischsprachiger Nichtstaatsangehöri-
ger in Estland und Lettland anmahnte. Ministerpräsident Tschernomyrdin über-
raschte am 18. Juli in Brüssel mit der Erklärung, auch Rußland sehe seine Zukunft
als Mitglied der Union.24

In Amsterdam stellte der Europäische Rat eine dynamische Entwicklung der
Beziehungen zu Rußland auf allen Ebenen fest. Auf der Grundlage des noch nicht
vollständig in Kraft getretenen Partnerschafts- und Kooperationsabkommens sowie
des ersten Berichtes über die Implementation des Aktionsplanes EU-Rußland25

nahm die Kooperation auf vielen Gebieten konkretere Gestalt an. Hervorzuheben
sind die Gipfelgespräche am 3. März 1997 zwischen Präsident Jelzin und der EU-
Präsidentschaftstroika sowie das Treffen der Außenministertroika mit Außenmini-
ster Primakov am 5. Mai 1997. Rußland drängt darauf, als Marktwirtschaft und
nicht länger als Staatshandelsland anerkannt zu werden, da damit spezifische EU-
Antidumpingkontrollen gemildert würden. Kommissar Brittan stellte anläßlich sei-
nes Moskaubesuches Mitte Juni 1997 fest, daß zunächst die Aufnahme Rußlands
in die WTO erfolgen müsse, mit deren diesbezüglichen Regeln die EU völlig über-
einstimme.26 Zudem verwies er auf die erhebliche Differenz der durchschnittlichen
Zölle, die auf russische Einfuhren in die EU nur 4%, aber auf EU-Einfuhren nach
Rußland 19% betragen. Die EU setzte darüber hinaus ihre Politik der Stärkung des
jungen ukrainischen Staates fort. Der Rat verabschiedete am 6. Dezember 1996
einen Aktionsplan, durch den die Beziehungen zur Ukraine auf eine ähnlich breite
Basis wie im Falle Rußlands gestellt werden sollen.27 Besondere Interessen der EU
betreffen Fragen der zivilen und militärischen nuklearen Sicherheit sowie die
Schließung des Reaktors in Tschernobyl. Am 17./18. April 1997 trat zum zweiten
Mal der gemeinsame Ausschuß im Rahmen des Interimsabkommens zum Partner-
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Schafts- und Kooperationsvertrag zusammen. Zieht man in Betracht, daß die EU
bereits 1994 eine Strategie und einen gemeinsamen Standpunkt zur Ukraine
beschlossen hat, weil der Ukraine eine herausragende Bedeutung für die Mäch-
tebalance in der Region zukommt, sind die Fortschritte recht bescheiden.
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